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Bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Urteile des EuGH zur Besteuerung von Apple in Irland (EuGH, 10.9.2024 –

C-465/20 P) und einer Wettbewerbsstrafe gegen Google Shopping (EuGH, 10.9.2024 – C-48/22 P, vgl. zur letztgenannten

Entscheidung auch die PM in diesem Wochenüberblick) sagte Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission Margrethe Vestager:

„Heute ist ein großer Gewinn für die europäischen Bürgerinnen und Bürger und für Steuergerechtigkeit. Der Gerichtshof

bestätigt die Entscheidung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2016: Irland gewährte Apple rechtswidrige Beihil-

fen, die Irland nun zurückfordern muss. Und dieses Urteil ist rechtskräftig. Das Gericht bestätigt auch den Beschluss der

Kommission im Kartellverfahren gegen Google Shopping. Und dies ist auch ein rechtskräftiges Urteil.“ (vgl. EU-Kommis-

sion – Vertretung in Deutschland – PM vom 10.9.2024). Vestager nannte die Entscheidung des EuGH zu Apple einen Ge-

winn für gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt und für Steuergerechtigkeit: „In ihrem Beschluss von 2016

kam die Kommission zu dem Schluss, dass zwei irische Steuervorbescheide rechtswidrige staatliche Beihilfen darstellten.

Sie hätten die von Apple in Irland gezahlten Steuern seit 1991 künstlich gesenkt. Die Kommission betrachtete dies als

fehlerhafte Anwendung der irischen Steuervorschriften und forderte Irland auf, bis zu 13 Mrd. Euro von Apple zurückzufor-

dern.“ Zu dem Urteil gegen Google Shopping sagte Vestager: „Mit diesem wichtigen Urteil wird der Ansatz der Kommis-

sion in Bezug auf solche Praktiken bestätigt. Wir nennen dies ,Selbstbevorzugung ,.“ Sie betonte, dass mit diesem EuGH-

Urteil die Entscheidung der Kommission zu Google Shopping bestätigt werde: „In diesem Beschluss stellte die Kommission

fest, dass Google im Rahmen seiner allgemeinen Suchergebnisse seinen eigenen Vergleichsdienst ,Google Shopping , ge-

genüber den von seinen Wettbewerbern angebotenen Diensten bevorzugte. Der Gerichtshof bestätigt, dass die Begünsti-

gung seiner eigenen Dienstleistungen durch ein marktbeherrschendes Unternehmen unter bestimmten Umständen einen

Verstoß gegen Art. 102 AEUV darstellen kann.“ Die Kommission werde dafür sorgen, dass die in diesem rechtskräftigen

Urteil verankerten Grundsätze zum Nutzen aller europäischen Verbraucher gewahrt würden. Dieser Fall stelle einen ent-

scheidenden Wandel in der Art und Weise dar, wie digitale Unternehmen reguliert und auch wahrgenommen würden. Es

sei ein Präzedenzfall geschaffen und der Weg für weitere Regulierungsmaßnahmen geebnet worden, darunter das Gesetz

über digitale Märkte (DMA) der EU. Vgl. zum DMA auch Brauneck, Die aktuelle Rechtstreue der Torwächter unter dem

Digital Markets Act (DMA), BB 2024, 2115 ff. (in diesem Heft).

Uta Wichering,

Ressortleiterin
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Entscheidungen
EuGH: Bestätigung der Geldbuße von

2,4 Mrd. Euro, die gegen Google wegen

Missbrauchs seiner beherrschenden Stel-

lung durch Begünstigung des eigenen

Preisvergleichsdiensts verhängt wurde

Das Rechtsmittel von Google und Alphabet wird

zurückgewiesen.

2017 verhängte die Kommission eine Geldbuße

von etwa 2,4 Mrd. Euro gegen Google, weil das

Unternehmen seine beherrschende Stellung auf

mehreren nationalen Märkten für Online-Such-

dienste missbraucht habe, indem es den eige-

nen Preisvergleichsdienst gegenüber denjeni-

gen der Wettbewerber begünstigt habe. Da das

Gericht diesen Beschluss im Wesentlichen bestä-

tigte, legten Google und Alphabet ein Rechts-

mittel beim Gerichtshof ein. Dieser weist das

Rechtsmittel zurück und bestätigt damit das Ur-

teil des Gerichts.

Mit Beschluss vom 27.6.2017 (C(2017) 4444 fi-

nal) stellte die Kommission fest, dass Google in

13 Ländern des EWR auf seiner Seite für allge-

meine Suchergebnisse die Ergebnisse seines ei-

genen Preisvergleichsdienstes gegenüber denje-

nigen konkurrierender Preisvergleichsdienste

bevorzugt habe. Google präsentierte nämlich

die Suchergebnisse seines Preisvergleichsdiens-

tes an oberster Stelle und – mit attraktiven Bild-

und Textinformationen versehen – hervorgeho-

ben in „Boxen“. Die Suchergebnisse konkurrie-

render Preisvergleichsdienste erschienen dage-

gen nur an nachrangiger Stelle in Form blauer

Links und konnten deshalb – anders als die Er-

gebnisse des eigenen Preisvergleichsdienstes –

von Ranking-Algorithmen auf den allgemeinen

Suchergebnisseiten von Google herabgestuft

werden.

Die Kommission gelangte zu dem Ergebnis, dass

Google seine beherrschende Stellung auf den

Märkten für allgemeine Online-Suchdienste und

für spezielle Warensuchdienste missbraucht ha-

be, und verhängte daher eine Geldbuße in Höhe

von 2 424 495 000 Euro, für die Alphabet als Al-

leingesellschafterin von Google in Höhe von

523 518 000 Euro gesamtschuldnerisch haftet.

Google und Alphabet fochten den Beschluss der

Kommission vor dem EuG an. Mit Urteil vom

10.11.2021 (T-612/17) wies das Gericht die Klage

im Wesentlichen ab und bestätigte insbeson-

dere die Geldbuße. Das Gericht hielt es dagegen

nicht für erwiesen, dass das Verhalten von Goo-

gle auch nur potenzielle wettbewerbswidrige

Auswirkungen auf den Markt für allgemeine

Suchdienste hatte. Daher erklärte es den Be-

schluss für nichtig, soweit die Kommission darin

auch in Bezug auf diesen Markt eine Zuwider-

handlung gegen das Verbot des Missbrauchs ei-

ner beherrschenden Stellung festgestellt hatte.

Google und Alphabet haben daraufhin ein

Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt, mit

dem sie beantragen, das Urteil des Gerichts auf-

zuheben, soweit ihre Klage abgewiesen wurde,

und den Kommissionsbeschluss für nichtig zu

erklären. Mit seinem Urteil vom 10.9.2024 weist

der Gerichtshof das Rechtsmittel zurück und be-

stätigt damit das Urteil des Gerichts.

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass das

Unionsrecht (Art. 102 AEUV) nicht das Vorliegen

einer beherrschenden Stellung selbst beanstan-

det, sondern nur deren missbräuchliche Ausnut-

zung. Konkret sind Verhaltensweisen von Unter-

nehmen in beherrschender Stellung verboten,

die den Leistungswettbewerb beschränken und

somit geeignet sind, einzelnen Unternehmen

und Verbrauchern zu schaden. Dazu gehören

Verhaltensweisen, die durch den Einsatz anderer

Mittel als denen eines Leistungswettbewerbs

die Aufrechterhaltung oder die Entwicklung des

Wettbewerbs auf einem Markt behindern, auf

dem der Grad des Wettbewerbs gerade wegen

der Anwesenheit eines oder mehrerer Unterneh-

men in beherrschender Stellung bereits ge-

schwächt ist.

Zwar kann, so der Gerichtshof, nicht generell da-

von ausgegangen werden, dass ein beherr-

schendes Unternehmen, das seine eigenen Wa-

ren oder Dienstleistungen günstiger behandelt

als diejenigen seiner Wettbewerber, unabhängig

von den Umständen des Einzelfalls ein vom Leis-

tungswettbewerb abweichendes Verhalten an

den Tag legt. Im vorliegenden Fall hat das Ge-

richt jedoch zu Recht festgestellt, dass das Ver-
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